
Herzlich Willkommen!

Eltern(teil) drinnen ðKinder draußen
ðwenn Eltern-Kind-Beziehungen durch Mauern getrennt sind -

Welche Gesichtspunkte sind aus pädagogischer, psychologischer und rechtlicher Sicht im Strafverfahren 
und während der Haft relevant



  Programm (aktualisiert): 

10.00h Begrüßung/Grußworte 

 Landesdirektor Dr. Georg LUNEMANN, 

 Lorenz Bahr, Staatssekretär MKJFGFI

 Prof. Dr. Philip WALKENHORST, Vorsitzender des LPR NRW/ 

Mitglied des Fachbeirats

10.15h IMPULSVORTRÄGE

 Soziale Beziehungen unter einschränkenden Kontextbedingungen ð Zum Spannungsverhältnis von 

Familie und Strafvollzug Prof. Dr. Christoph de Oliveira KÄPPLER, Technische Universität (TU) Dortmund 

 (leider erkrankt - Videobotschaft)

 Relevanz von Kontakt in der Eltern -Kind -Beziehung und zur 

kindlichen Entwicklung

 Dr. Anne KÜNSTER, Diplom-Psychologin, Leiterin des Instituts 

Kindheit und Entwicklung, Ulm (per Video)

11.00h  Gehört werden: O -Töne von inhaftierten Vätern und ihren 

Kindern 

 Thomas WENDLAND, Diakonie für Bielefeld, Freiräume
 

  - Interdisziplinäre Tischdiskussion -



11.30 h Pause, Zeit für Begegnung und Austausch

  

  

11.45 h Die Innovationskraft von Netzwerken ð warum sie entsteht 

und was sie braucht

 Hilde KUGLER ð Leitung der Bundesinitiative Netzwerk KvI

  - Interdisziplinäre Tischdiskussion -

12.45 h Mittagspause

13.45 h Kindgerechte Justiz auch im Strafverfahren gegen Eltern?!

 Prof. Dr. Stefanie KEMME, Rechtswissenschaftliche Fakultät der 

Universität Münster

  - Interdisziplinäre Tischdiskussion -





Relevanz von Kontakt in der Eltern-Kind-Beziehung und 

der kindlichen Entwicklung

Anne K. Künster

16.12.2025

Landesfachstelle Netzwerk Kinder von Inhaftierten NRW



Vielen Dank

dem Verein ĂEntwicklungspsychologische Beratung, Therapie und Weiterbildungñ 

EPBTW e.V. ïwww.epb-verein.de

mit der EPB-Arbeitsgruppe

insbesondere Prof. Dr. Ute Ziegenhain, Universitätsklinikum Ulm

sowie der EBT4-10-Arbeitsgruppe

insbesondere Dr. Yonca Izat, Oberberg Fachklinik Wasserschlösschen

http://www.epb-verein.de/


Bindung ï Schutz und Sicherheit für das Kind



Biologische Basis von Entwicklung und Verhalten

Ăbiologische Bereitschaftñ: tief in der Evolution verankert / Überlebensvorteil

Vorsprung (Head Start) im Umgang mit sozialen Entwicklungsherausforderungen

- bereits bei Geburt hohe Bereitschaft zur sozialen Interaktion (hohe Sensibilität für soziale Reize 
und Anregungen: menschliche Stimme, Gesichter, Gerüche)

ÅĂmitgebrachteñ Fªhigkeit soziale Reize zu senden, wahrzunehmen und darauf zu reagieren

Åverstärkt Zuneigung, Interesse und Aufmerksamkeit von Bezugspersonen / fördert damit 
Wohlbefinden des Kindes

Ą soziale Ansprechbarkeit / soziale Responsivität biologisch Ăprogrammiertñ

weil Säuglinge und Kleinkinder in hohem Maße abhängig von elterlicher 
Unterstützung und Fürsorge     
                                                                                u.a.: Bindung !     
(Geary & Bjorklund, 2000; Bjorklund, 2008)  



Bindungstheoretische Grundannahmen 

- Alle Kinder entwickeln im Verlauf des ersten Lebensjahres eine oder mehrere 
enge Bindungen zu ihnen nahe stehenden Bezugspersonen.

- Bindungen sind dauerhafte und dyadische emotionale Beziehungen.

- Das Bindungssystem wird insbesondere in Situationen von 
Verunsicherung/Angst aktiviert.



Annahme von Verhaltenssystemen 

- Bindungsverhaltenssystem (Nähe und Schutz suchen) 
Ą dient der Sicherheit, dem Überleben des Kindes

- Explorationssystem (Neugierdeverhalten) 
Ą dient dem Lernen

- Beide Systeme stehen in Wechselwirkung, das Bindungsverhaltenssystem ist jedoch 
vorrangig



Bindungsperson als Quelle emotionaler Sicherheit und 

externer Hilfe zur Regulation

Trennung, 
unvertraute Situation,

(körperliche, emotionale)
 Überforderung 

Belastetheit, 
Verunsicherung,
(Herzfrequenz-

Anstieg) 

Entlastung, 
Interesse an Erkundung 

 (Absinken
Herzfrequenz)

Bindungsperson



Phasen der Bindungsentwicklung nach Bowlby 

(1968, 2006)

ð Phase 1 (0 - 3 Monate): Vorbindungsphase

Orientierungen und Signale ohne Unterscheidung von Personen

ð Phase 2 (3 - 6 Monate): Entstehung der Bindung

Orientierungen und Signale werden an ausgewählte Personen gerichtet

ð Phase 3 (6 Monate bis 2./3. Lebensjahr): Phase der eindeutigen Bindung

Nähe zu einer ausgewählten Bezugsperson, durch Fortbewegung und kommunikative 

Signale aufrechterhalten secure-base-Verhalten

ð Phase 4 (ab 2./3. Lebensjahr): Phase der zielkorrigierten Partnerschaft

ð Personenpermanenz

ð Vorhersage des mütterlichen Verhaltens in einem Raum-Zeit-Kontinuum möglich

ð wechselseitige Supervision und Kommunikation von Kind und Bezugsperson

ð Kompromisse können ausgehandelt werden



Innere Arbeitsmodelle von Bindung = 

Bindungsrepräsentationen

- vereinfacht: theoretischer Begriff für die Vorstellung von engen Beziehungen, 

Gefühlen und Erwartungen in diesen Beziehungen

- wie funktionieren Beziehungen, was ist von ihnen zu erwarten, wie verlässlich sind 

sie, kann ich mich öffnen, ...

- sind adaptiv an die Erfahrungen mit Bindungspersonen, d.h. sie entstehen aus den 

frühen Beziehungen mit engen Bezugspersonen 

- sind teils bewusst, teils unbewusst

- enge Verknüpfung von Denken und Gefühlen/Bewertungen 

- umfassen Vorstellungen vom Selbst und von relevanten Anderen

Bowlby, 1973, Bd. 2 Trennung



Aufbau des inneren Arbeitsmodells in der Kindheit 

Ich bin 

liebens-

wert.

Meine Mutter 

ist eine 

liebevolle 

Person. 

Wenn ich mich 

verletze tröstet 

sie mich immer 

und versorgt 

mich.

Meine Mutter ist für 

mich da, wenn 

ich sie 

brauche. 

Ich erfahre

liebevolle 

Fürsorge, 

z.B. bei 

Krankheit. 



Bindungsrepräsentation bei sicherer Bindung

ð andere Personen werden als verlässlich gesehen

ð das Selbst wird als wertvoll gesehen

ð d.h. das Selbst ist effektiv, es kann etwas bei Anderen bewirken

Bei sicherer Bindung können Kinder die mentalen Zustände anderer Personen besser 

erkennen.

Zeegers et al. 2019



Funktion und Entwicklung von 

Bindungsrepräsentationen

- bestimmen die Erwartungen an Andere, an die soziale Welt

- bilden den Hintergrund für Beziehungen zu wichtigen Personen: Freunden, Erziehern

- Bindungsstil ist bis Vorschulalter relativ stabil, wenn Umgebung stabil ist

- verändern sich durch kritische Lebensereignisse wie Trennung der Eltern, Verluste

- ab Jugendalter Bindungsrepräsentation häufig als "single overarching attachment 

organisation" (Allen & Tan, 2016), ähnlich trait  (Eigenschaften)



Psychobiologische Bedeutung von Bindung

Emotionale Verfügbarkeit als zentrales Entwicklungsziel:

- Ăbedingungsloseñ Bindungsbeziehung: emotional verfügbare, zuverlässige und feinfühlige 

Bindungsperson 

- psychologische Sicherheit (ĂFelt Securityñ) und Stressregulation in der Beziehung 

(ĂGuided Self-Regulationñ)

                   

Auslösen von 

neurobiologischen 

Mechanismen zur 

Stressregulation 



Kreis der Sicherheit

https:// www.circleofsecurityinter
national.com/pages/what-is-the-
circle-of-
security?srsltid=AfmBOopUDDhsK
KJC977D-hJjI-
4ryS27afniMmWp6F2i1wq2-
SdZ_BgP



Kreis der Sicherheit

https:// www.circleofsecurityinter
national.com/pages/what-is-the-
circle-of-
security?srsltid=AfmBOopUDDhsK
KJC977D-hJjI-
4ryS27afniMmWp6F2i1wq2-
SdZ_BgP

Unterstützung von 

Erkundung / Autonomie

Schutz 
Monitoring

(Regulations-) 

Hilfe

Freude mit 

dem Kind

(emotionale)  

 Verfügbarkeit
(psychologische) Sicherheit
Tröstenbei Belastung
Freudeam Kind 
(Stress-) Regulation in der
Beziehung



Die emotionale Verfügbarkeit ist gefährdet 

bei abrupter Trennung



Die emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson ist 

bei körperlicher Trennung von der Bindungsperson 

gefährdet
- insbesondere bei abrupten Trennungen u/o wenn keine alternative Bindungsperson 

zur Verfügung steht: Ą starke psychobiologische Stressreaktionen  

- akut: Angst, heftiger und ärgerlicher Protest, Kummer und Trauer

- bei längerer Trennung:

- Trauer und Verzweiflung

- Orientierungsverlust

- depressionsähnliche Reaktionen (Ablösung!)

- erhöhte Stressreaktivität (Cortisol, HR, parasympathische Aktivität)

Ą negative Langzeitfolgen insbesondere früher Trennungen

Ą Hinweis für chronische Stressbelastung 

- Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden Achse (HPA-

Achse) dauerhaft auf niedrigem Niveau reguliert

(Robertson & Robertson, 1971; Tyrka et al., 2008; Fries et al., 2005)



Körperliche Trennung von der Bindungsperson: Risiko 

eines Bindungsabbruchs

- ... wenn keine regelmäßigen und engmaschigen Kontakte stattfinden

- enges Zeitfenster von vermutlich wenigen Wochen bei kleinen Kindern

- ab ca. 7-8 Monate: Fähigkeit Menschen oder Gegenstände intern als Bild 
bzw. als innere Vorstellung zu Ăreprªsentierenñ               

- ab ca. 9 Monate: Langzeitgedächtnis wird aktiv 

und

- Etablierung neuer exklusiver Bindungen

- Kleinkinder binden sich innerhalb von wenigen Wochen an neue 
Bezugspersonen (Pflegemutter)

(Stovall-McClough & Dozier, 2004 Tyrka et al., 2008; Ziegenhain, 2014; Ziegenhain et 
al., 2014)
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Die emotionale Verfügbarkeit ist gefährdet 

bei dysfunktionaler Kommunikation



Kinder fühlen sich ausgeliefert und ohnmächtig, wenn 

die Bindungsperson sich dysfunktional verhält

- fehlende emotionale Ansprechbarkeit

- Unfähigkeit das Kind in belastenden Situationen zu trösten   

- und: das Kind in massiv bedrohlichen Situationen nicht schützen können (Häusliche Gewalt) 

- zurückgezogenes, selbstbezogenes, dissoziatives Verhalten 

- negativ übergriffiges, aggressives Verhalten

- (direkte / indirekte) Drohung, das Kind zu verlassen 
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- negativ übergriffiges, aggressives Verhalten
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emotionale Verfügbarkeit und Schutz   
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Risikofaktor hochunsichere Bindung / 

Bindungsstörungen

- vorhersagbar aus dysfunktionalem Elternverhalten (3,7 mal häufiger unsicher-

desorganisierte Bindung; Metaanalyse 12 Studien, 851 Mutter-Kind-Dyaden; 

Madigan, Bakermans-Kranenburg et al., 2006)

- aggressive und externalisierende Verhaltensproblemen bei Vorschul- und jungen 

Schulkindern 

- erhöhtes Risiko für internalisierende Verhaltensprobleme während Kindheit und 

Jugendalter 

- auch dissoziativer Symptomatik im Jugendalter 

- gehäuft bei Misshandlung, psychischer Belastung von Eltern (Depression, 

Suchterkrankung, Persönlichkeitsstörung)      

(Lyons-Ruth & Jacobwitz, 2008; (van IJzendoorn et al., 1999; Rutter et al., 2009; 

Carlson, 1998; Moss et al., 2004)



Inhaftierung eines Elternteils ï 

Wie geht es den Kindern?



Sorgen und Ängste von Kindern

-  emotionale Sicherheit und Schutz durch die Eltern (Bindung)

-  inhaftiertes Elternteil ist körperlich abwesend

-  anderes Elternteil ist selbst belastet und häufig emotional abwesend  

- Ą fehlende emotionale Orientierung/Trost/Aufgefangen-Werden  

 

Kinder sind häufig nicht oder nur unzureichend informiert: Eltern wollen 

ihr Kind schützen 

-Inhaftierung ist oft ein ĂFamiliengeheimnisñ 

- kann schützen, aber auch belasten und isolieren, verbunden mit Gefühlen von Scham, 

Schuld oder Angst

- Wie reagieren Freunde, Mitschüler?  Ą Angst vor Stigmatisierung/Mobbing     

- ! insbesondere jüngere Kinder beziehen niedergedrückte Stimmung, Gereiztheit in der 

Familie auf sich / um so mehr, wenn sie nicht informiert sind ! 



(Schützwohl et al., COPING, 2014)

αaƛǘ CǊŜǳƴŘŜƴ ŘŀǊǸōŜǊ ǊŜŘŜƴΣ Řŀǎ 
möchte ich nicht. Aber mein Opa 

weiß es. Ich spüre auch kein 
Verlangen, mit anderen darüber 
reden zu wollen. Weil ich nicht 
möchte, dass irgendwie so ein 

Getratsche aufkommt. Das brauche 
ich nicht. Dann ist gleich der Ruf in 
ŘŜǊ {ŎƘǳƭŜ ǘƻǘŀƭ ǳƴǘŜƴΧά 

(Mädchen, 11 Jahre)

αaƛǘ ŀƴŘŜǊŜƴ ǊŜŘŜ ƛŎƘ 
nicht, ich darf es ja nicht 
verraten, sonst lachen 
ƳƛŎƘ ŀƭƭŜ ŀǳǎά 

(Junge, 9 Jahre alt)

Zitate betroffener Kinder



Erlebens- und Verarbeitungsweisen bei Kindern und 

Jugendlichen

- Loyalitätskonflikte  

-insbesondere, wenn die Eltern Konflikte haben: ĂHin- und 

Hergerissen-Seinñ ï Gefühl, sich zwischen den Eltern 

entscheiden zu müssen

- Sich-Verantwortlich-Fühlen

-z.B. ¦bernahme der Ămªnnlichen Rolleñ in der Familie 

während Inhaftierung des Vaters, emotionale Verantwortung 

für die Mutter

-Übernahme von Erwachsenen-Funktionen im Alltag, Sorge 

f¿r j¿ngere Geschwister, ĂKummerkastenñ f¿r die Mutter 

! wenn die ĂGenerationenschrankeñ ¿berschritten wird / wenn 

Kinder ĂElternfunktionñ f¿r Mutter oder Vater ¿bernehmen ! 



Vermitteln belastender Informationen ï 

in Kontakt bleiben



Transparenz auch bei belastenden Themen 
(Schmid & Perrez, 2013) 

 

Wissen, auch um belastende Situationen ist für Kinder besser zu bewältigen als 

Unsicherheit / Ungewissheit 

- Kinder neigen dazu, niedergedrückte, gereizte Stimmung / Wut / Angst auf sich 

zu beziehen 

- Kinder wünschen sich v.a. Informationen und leiden unter dem Schweigen ihres 

Beziehungsumfeldes 

        ĂDie Wahrheit ist den Menschen zuzumutenñ 

         Ingeborg Bachmann



Transparenz und frühzeitige Information von Kindern 
(Schmid & Perrez, 2013) 

Kinder nicht / verzögert zu informieren und/oder Realität zu beschönigen

- erhºht den Druck, ein Gesprªch Ăoptimalñ zu f¿hren

- erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Kinder Anspannung / 

Veränderung in der familiären Situation / im familiären Klima bemerken

Ą Angst vor dem ĂGesprªchñ steigt

Ą Gefahr eines Vertrauensbruchs 

- dann, wenn Kinder mit zunehmendem Entwicklungsalter mehr 

Zusammenhänge nachvollziehen und erschließen können 

-z.B. Vater ist im ĂAuslandñ statt im Gefªngnis 

Ą Einsamkeit, Enttäuschung, Trauer und Wut bei den Kindern

fehlender Trost und Anteilnahme / Allein-Gelassen-Werden 



Auch wenn der Vater in Haft ist, ist er der Vater

- Der Vater braucht einen Platz Ăinnenñ und 

ĂauÇenñ (in der Familie)

- ĂKann ich gut sein, wenn mein Vater schlecht ist?ñ

- Ăbiologischñ: ĂOhne ihn w¿rde es mich nicht 

gebenñ 

- Angst bei den Kindern, selber Ăbºseñ zu sein

- ! Vater nicht abwerten !  bzw. Abwertung 

entgegenarbeiten, wenn z.B. die Mutter sehr 

entwertend ist 

Ą (bestmögliche) Integration versus (innere) 

Spaltung (Symptomatik!)      

 





Besuchskontakte

https:// www.ki
nderschutz-
zentren.org/akt
uelles/handreic
hungen/ flyer-
kindgerechte-
umgangsregelu
ngen/



Beispiel: Altersgerechte Umgangskontakte 0-6 M. 



Beispiel: Altersgerechte Umgangskontakte 13-24 M. 



Übergänge gestalten

Übergangssituationen sind Situationen im Alltag kleiner Kinder, in denen sie 

den Ort

die Handlung (Verhaltenszustand) oder 

die Bezugsperson

(oder alles drei) wechseln sollen. 

Kindperspektive:

- das macht keinen Sinn, löst Angst und Unsicherheit aus 

- Kind muss sich beruhigen, orientieren, neu einfinden (Ą Bindung!) 



Bewältigung von Übergängen

Emotionale Resonanz und Interesse an seinem emotional verunsicherten Zustand erfahren 

durch vertraute Bezugsperson; lernen sich bei Unsicherheit zu beruhigen (Schutzfaktor) 

Zeit, sich mit Hilfe einer Bezugsperson während des Wechsels zu beruhigen und orientieren 

(Mentalisierung) 

Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen Stabilisierung (Resilienzforschung) 

Ą Zürcher Modell zur Begleitung von Übergängen (v. Ditfurth)



Fazit



Was brauchen Kinder mit inhaftierten Elternteilen?

ð Klarheit, auch wenn die Realität belastend ist: die 
Situation erklären (kindgerecht, dem 
Entwicklungsalter angemessen) Umstände, Dauer 
der Inhaftierung, etc.)    

Ą offene Kommunikation in der Familie   

- Vertrauenspersonen, die die Situation direkt 
ansprechen/die fragen, wie es ihnen geht

- Kinder trauen sich oft nicht zu fragen, weil, sie die 
Eltern schützen wollen, weil sie spüren, dass diese 
belastet sind

- sie sind sehr sensibel /nehmen sich zurück 

Ą gezielt und regelmäßig ansprechen       

Kinder sind nicht zu jung für schwierige und 
schmerzliche Themen (vgl. Herrmann, Dicke, 2014)

http://besuch-im-gefaengnis.de/leben-im-
gefaengnis



Was brauchen Kinder mit inhaftierten Elternteilen?

ð regelmäßige Besuchskontakte 
ð aber: kindgerecht (versus ĂStºrung des 
ĂBetriebsablaufsñ)                     

ðBesuchszeiten 

ðAtmosphäre 

ðTelefon / Internet / Briefkontakte      

(vgl. Roggenthin, 2014, 2015)

- ca. 1/3 der Vollzugsanstalten haben Angebote 

-z.B. begleitete Besuche beim inhaftierten 
Elternteil

-Elternkurse (ĂVªtergruppeñ)

-Zusammenkünfte der Familien mit 
Kinderprogramm



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

kuenster@institut-ke.de
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O-Töne von  Kindern
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Die  Fachberatungsstelle    
ôFreirªumeæ
arbeitet seit 2007 

NRW-weit einzigartig 

in der Brückenfunktion von 

Freier Straffälligenhilfe  zur 

Kinder -, Jugend - und Familienhilfe 

und wird anteilig gefördert durch

16.12.2025 
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O-Töne von inhaftierten  Vätern
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Vielen Dank 
für ihr Interesse !    

16.12.2025 

Thomas Wendland
Straffälligenhilfe 
Fachberatungsstelle æFreirªumeç

Schildescher Straße 101-103
33611 Bielefeld
Tel.: 0521 988 92-742

thomas.wendland@diakonie-fuer-bielefeld.de

mailto:thomas.wendland@diakonie-fuer-bielefeld.de


Die Innovationskraft von Netzwerken
Warum sie entsteht ς und was sie braucht



Warum Netzwerkarbeit wichtig ist



Merkmale von Netzwerken

Netzwerk

Unterschie
d-liche 
Akteure

Gemeinsa
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Thema

Autonomie

Ohne 
zeitliche 

Begrenzun
g



Das Gesamtkonzept des Netzwerk KvI



Gemeinsames 
Thema und 

Zielverständnis

Verbindlichkeit 
ohne Zwang

Vertrauen

Koordination

Mögliche 
Unschärfe

Plätze für 
Irritation

Offenheit und 
frische Impulse

Gelingensfaktoren von Netzwerkarbeit



Das Netzwerk KvI zeigt Wirkung



Vielen 
Dank!

Kontakt

Bundesinitiative 
Netzwerk KvI

Hilde Kugler
Fürther Straße 212
90429 Nürnberg
0911/27 47 69 614
kvi-bund@treffpunkt-nbg.de

Weitere Informationen finden Sie auf den 
Internetseiten:

www.netzwerk-kvi.de
www.treffpunkt-nbg.de
www.juki-online.de 

XING LinkedIn Facebook Instagram Newsletter

mailto:bund@treffpunkt-nbg.de
http://www.netzwerk-kvi.de/
http://www.treffpunkt-nbg.de/
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K I N D G E R E C H T E  
J U S T I Z  A U C H  I M  

S T R A F V E R F A H R E N  
G E G E N  E L T E R N ? !  

  

Prof. Dr. Stefanie Kemme

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/rights-
child/child-friendly-justice_de

Fachtagung der Landesfachstelle Netzwerk Kinder von Inhaftierten
Eltern(teil) drinnen, Kinder draußen ς wenn Eltern-Kind-Beziehungen 
durch Mauern getrennt sind

16. Dezember 2025
Prof. Dr. Stefanie Kemme



G LIEDER UNG

1. R ECHTL ICHER  R AHM EN

2 . K INDGER ECHTE JUS T IZ  B E I  S TR AFVER FAHR EN GEGEN ELTER N?

2 .1 K INDER  ALS  VER FAHR ENS B ETEIL IG TE  ( INS B .  Z EUG : INNEN)

2 .2 K INDER  ALS  INDIR EKT  B ETR O FFENE

3 .   NO TWENDIG E VER B ES S ER UNG EN?



U N- K R K  1 9 8 9
 R E C H T E  D E S  K I N D E S

ωGilt in Deutschland seit 1992 als 
Bundesgesetz

ωMEHR als das Recht auf ein faires 
Verfahren

ωArtikel 3: Wohl des Kindes als vorrangiges 
Prinzip; best interests of the child

ωArtikel 12: Beteiligung, Recht auf Gehör 
und Berücksichtigung der Meinung des 
Kindes

ÅArt. 24 GRCh (Charta der Grundrechte der EU 2000/C 
364/01)
αόнύ .Ŝƛ ŀƭƭŜƴ YƛƴŘŜǊ ōŜǘǊŜŦŦŜƴŘŜƴ aŀǖƴŀƘƳŜƴ 
öffentlicher Stellen oder privater Einrichtungen muss das 
Wohl des Kindes eine vorrangige Erwägung ǎŜƛƴΦά

ÅArt. 3 Abs. 3 EUV (seit Vertrag von Lissabon 2009 im 
EUV)
α{ƛŜ όŘƛŜ ¦ƴƛƻƴύ ōŜƪŅƳǇŦǘ ǎƻȊƛŀƭŜ !ǳǎƎǊŜƴȊǳƴƎ ǳƴŘ 
Diskriminierungen und fördert soziale Gerechtigkeit und 
sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und 
Männern, die Solidarität zwischen den Generationen und 
den Schutz der Rechte des Kindes. 



E U- M A ß N A H M E N  ς K I N D G E R E C H T E  S T R A F V E R F A H R E N  

ω Bereits 2010: Leitlinien des Ministerkomitees des 
Europarates für eine kindgerechte Justiz (LEKJ)

ω EU-Agenda für die Rechte des Kindes (KOM(2011) 60 
endg. vom 15.2.2011)  Ą Entwicklung hin zu einer 
kindgerechten Justiz

ω Richtlinie2012/29/EU über Mindeststandards für die 
Rechte, die Unterstützung und den Schutz der Opfer 
von Straftaten

ω die EU-Strategie für die Rechte von Opfern (2020ς
2025)

ω Richtlinie (EU)2016/800 über Verfahrensgarantien in 
Strafverfahren für verdächtige oder beschuldigte 
Kinder

ω Strategie für die justizielle Aus- und Fortbildung auf 
europäischer Ebene für den Zeitraum 2021ς2024 
(COM(2020)713 final)

ω EU-Kindergarantie und EU-Kinderrechtsstrategie



K I N D G E R E C H T E  J U S T I Z  

ŀƭǎ αŜƛƴ WǳǎǘƛȊǎȅǎǘŜƳΣ Řŀǎ ŘƛŜ 9ƛƴƘŀƭǘǳƴƎ ǳƴŘ ǿƛǊƪǎŀƳŜ ¦ƳǎŜǘȊǳƴƎ ŀƭƭŜǊ 
Kinderrechte gemäß UN-Kinderrechtskonvention auf dem höchstmöglichen 
Niveau garantiert und dabei die Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention 
beachtet (Beteiligung, Kindeswohl, Würde, Schutz vor Diskriminierung und 
Rechtsstaatlichkeit) und den Reifegrad des Kindes, seine Verständnisfähigkeit 
sowie die Umstände des Falls angemessen berücksichtigt. Eine solche Justiz ist 
zugänglich, altersgerecht, zügig, sorgfältig und auf die Bedürfnisse und Rechte 
des Kindes zugeschnitten und fokussiert. Sie achtet die Rechte des Kindes, etwa 
das Recht auf einen fairen Prozess, auf Beteiligung an dem Verfahren und 
darauf, dieses zu verstehen, auf Achtung des Privat- und Familienlebens sowie 
ŀǳŦ ¦ƴǾŜǊǎŜƘǊǘƘŜƛǘ ǳƴŘ ²ǸǊŘŜά (Leitlinien des Europarates vom 17.11.2010 für eine kinderfreundliche Justiz)



2 . K I N D G E R E C H T E  J U S T I Z  B E I  
S T R A F V E R F A H R E N  G E G E N  E L T E R N ?



W A S  B E I N H A L T E T  D I E  B E T R A C H T U N G  D E S  
S T R A F V E R F A H R E N S ?

Kinder als Beschuldigte Kinder als indirekt 
Betroffene

Polizei Staatsanwaltschaft

Ermittlungsverfahren
Zwischen- und 

Hauptverfahren

Gericht

αYƛƴŘά ƧŜŘŜ tŜǊǎƻƴΣ ŘƛŜ ƧǸƴƎŜǊ ŀƭǎ му WŀƘǊŜ ƛǎǘ

Kinder als direkt 
Betroffene 

(Verfahrensbeteiligte, 
insb. Zeug:innen)

Strafvollstreckungs-
verfahren



×RICHTLINIE (EU) 2012/29 über Mindeststandards für die Rechte, die Unterstützung und den Schutz der 
Opfer von Straftaten

1. αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŜƛƴŜǎ ŀƪǘƛǾŜƴ {ŎƘǳǘȊŜǎ Ǿƻƴ YƛƴŘŜǊƴ ǳƴŘ WǳƎŜƴŘƭƛŎƘŜƴά ό.ǳƴŘŜǎƪƛƴŘŜǊǎŎƘǳǘȊƎŜǎŜǘȊ 
ς BKiSchG) vom 22.12.2011, am 1.1.2012 in Kraft getreten (BGBl. S. 2975ff.) Ą Kinderschutz-
Kooperations-Gesetz (KKG)

2. αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ {ǘŅǊƪǳƴƎ ŘŜǊ hǇŦŜǊǊŜŎƘǘŜ ƛƳ {ǘǊŀŦǾŜǊŦŀƘǊŜƴά όоΦ hǇŦŜǊǊŜŎƘǘǎǊŜŦƻǊƳƎŜǎŜǘȊύ vom 21.12.2015, 
am 01.01.2017 in Kraft getreten Ą psychosoziale Prozessbegleitung (BGBl. S. 2525ff.)

3. αYƛƴŘŜǊ- ǳƴŘ WǳƎŜƴŘǎǘŅǊƪǳƴƎǎƎŜǎŜǘȊ όYW{Dύά vom 9.6.2021, am 10.6.2021 in Kraft getreten (BGBl. I S. 
1444ff.)

4. αDŜǎŜǘȊ ȊǳǊ .ŜƪŅƳǇŦǳƴƎ ǎŜȄǳŀƭƛǎƛŜǊǘŜǊ DŜǿŀƭǘ ƎŜƎŜƴ YƛƴŘŜǊά vom 16.6.2021, am 1.7.2021 in Kraft 
getreten (BGBl. I S. 1810ff.)

G E S E T Z G E B U N G S V E R F A H R E N



S P A N N U N G S V E R H Ä L T N I S  Z W I S C H E N  S T A A T ,  
B E S C H U L D I G T E M  U N D  K I N D

Rechtes des Beschuldigten und 
elterliches Erziehungsrecht 

Art. 6 II S. 1 GG

Schutzbedürfnis des 
Kindes (UN-KRK) 

- Kindeswohl
Staatlicher Strafanspruch (Art. 20 III GG)
α{ǘŀŀǘƭƛŎƘŜǎ ²ŅŎƘǘŜǊŀƳǘά ό!ǊǘΦ с LL {Φ н 
GG) 

Art. 1 Menschenwürde
Art. 2 I GG Allgemeine Persönlichkeitsrecht, Schutz 
der privaten Sphäre
Art. 2 II S. 2 i.V.m. Art. 104 GG Freiheit Schutz vor 
willkürlicher Haft
Art. 2 II S. 1 GG Körperliche Unversehrtheit
Art. 103 Abs. 1 GG rechtliches Gehör
Art. 103 Abs. 2 GG nulla poena sine lege
Art. 2 i.V.m. Art. 20 GG, Art. 6 EMRK faires 
Verfahren
Art. 6 EMRK, Art. 2 Abs. 1 GG Recht auf 
Verteidigung, Schweigerecht (Ą § 136 I S. 2 StPO 
Aussageverweigerungsrecht des Beschuldigten)

Ą Staatliche Schutzauftrag des Art.6 I, II S. 2 GG Ą § 1666 BGB gemeinsam mit den §§ 1666a & 
1667 BGB: Eingriffsgrundlagen, die Grundrechte der Eltern und des Kindes auf Pflege und
 Erziehung in der Familie beschränken (Art. 6 II GG) und  Trennung des Kindes von der 
Familie rechtfertigen (Art. 6 III GG)



LEKJ 2010

B. Kindeswohl

36. Das Kindeswohl ist bei allen Fällen, die Kinder betreffen, vorrangig zu 
berücksichtigen. Die Situation muss genau bewertet werden. Die vorliegenden Leitlinien 
fördern die Entwicklung multidisziplinärer Methoden für die Bewertung des 
Kindeswohls, wohl wissend, dass es sich bei dieser Bewertung um eine komplexe 
Aufgabe handelt. Sie wird noch schwieriger, wenn das Wohl des Kindes mit den 
Interessen anderer betroffener Parteien, wie anderen Kindern, den Eltern, Opfern 
usw., in Einklang gebracht werden muss. Die Bewertung sollte professionell für jeden 
Einzelfall durchgeführt werden.

37. Das Kindeswohl muss immer in Verbindung mit anderen Kinderrechten betrachtet 
werden, beispielsweise mit dem Recht auf Gehör und auf Schutz vor Gewalt sowie dem 
Recht, von den Eltern nicht getrennt zu werden usw. Ein umfassender Ansatz muss die 
Regel sein.



B E R Ü C K S I C H T I G U N G  E L T E R N T E I L  A L S  T Ä T E R : I NLEKJ (2010) 
IV. Kindgerechte Justiz vor, während und nach Gerichtsverfahren A. Allgemeine Elemente einer kindgerechten Justiz
3. Sicherheit (besondere Präventivmaßnahmen)
13. Wenn es sich bei dem mutmaßlichen Täter um ein Elternteil, ein Familienmitglied oder eine primäre Betreuungsperson 
handelt, sollten besondere Präventivmaßnahmen für das Kind ergriffen werden.

D. Kindgerechte Justiz während Gerichtsverfahren 2. Rechtsbeistand und Vertretung
43. Besonders in Verfahren, in denen die Eltern, Familienmitglieder oder Betreuer die mutmaßlichen Täter sind, sollten eine 
angemessene Vertretung sowie das Recht auf Vertretung unabhängig von den Eltern garantiert sein.

SCHUTZ vor Einschüchterung, Vergeltungsmaßnahmen 
oder sekundärer Viktiminisierung

VERTRETUNG

α5ƛŜ [ŜƛǘƭƛƴƛŜƴ ǎƻƭƭǘŜƴ ƛƳƳŜǊ Řŀƴƴ 
Anwendung finden, wenn zu
erwarten steht, dass Kinder - auf 
welche Weise, warum und in 
welcher
Eigenschaft auch immer - mit den 
zuständigen straf-, zivil- oder
verwaltungsrechtlichen Instanzen 
und Diensten in Berührung
ƪƻƳƳŜƴΦά

Direkt
Å Opfer 
Å Zeugen 
Å Beschuldigte / Angeklagte
Å Parteien in familien- oder 

verwaltungsrechtlichen 
Verfahren
(z. B. Sorgerecht, Umgang, 
Kindeswohlgefährdung) 

Indirekt
Å Kinder eines Beschuldigten, Angeklagten 

oder Inhaftierten
Å Kinder eines Opfers
Å Geschwister eines betroffenen Kindes 
Å in häuslicher Gemeinschaft mit 

Verfahrensbeteiligten lebend
Å durch Maßnahmen der Justiz mittelbar 

betroffen  (bspw.  Verhaftung eines 
Elternteils, Kontaktverbote)



2 . 1  K I N D E R  A L S  V E R F A H R E N S B E T E I L I G T E  
( I N S B .  Z E U G : I N N E N) B E I  V E R F A H R E N  G E G E N  

E L T E R N T E I L



1. Richter, Staatsanwälte und andere Juristen, die mit Kindern in 
Kontakt kommen, erhalten eine spezielle Schulung. 

2. Es wird sichergestellt, dass Strafverfahren, an denen Kinder 
beteiligt sind, als dringliche Angelegenheit behandelt werden. 

3. Kinder werden während des gesamten Verfahrens von ihrem 
gesetzlichen Vertreter oder einer anderen von ihnen benannten 
geeigneten Person begleitet. 

4. Die besonderen Bedürfnisse der Kinder werden während des 
gesamten Verfahrens auf der Grundlage einer individuellen 
Beurteilung berücksichtigt. 

5. Kinder werden immer von einem Anwalt unterstützt (d. h. 
unabhängig davon, ob das Kind eine solche Unterstützung aktiv 
beantragt). 

6. Es gibt spezifische Maßnahmen für die audiovisuelle Aufzeichnung 
der Befragung von Kindern, für Videokonferenzen oder andere 
Formen der Fernkommunikation bei der Anhörung von Kindern. 

7. Kinder werden in kindgerechten, speziell dafür vorgesehenen 
Räumlichkeiten/Anhörungsräumen angehört/befragt und können 
sich wirksam an jeder Anhörung beteiligen. 

8. Kinder erhalten kindgerechte Informationen über ihre Rechte und 
allgemeine Aspekte des Verfahrens.

Ą  Überblick über Effizienz, 
Qualität und Unabhängigkeit der 
Justizsysteme





V E R F A H R E N  G E G E N  E L T E R N T E I L ,  
E R G Ä N Z U N G S P F L E G S C H A F T

ÅStrafverfahren gegen einen oder beide Sorgeberechtige Ą Vertretungsbefugnis der beteiligten Eltern 
hinsichtlich des ZVR, der körperlichen oder psychologischen Begutachtung und der Entbindung von der 
Schweigepflicht der Behandelnden, kraft Gesetzes ausgeschlossen (§ 52 II S. 2, 81c Abs. 3 S.3 StPO) 
(Interessenkonflikt, nicht maßgeblich, ob das Kind selbst Opfer der betreffenden Straftat) Ą Schutz des 
Kindes

ÅPrüfung der Aussagebereitschaft des Kindes im Ermittlungsverfahren
ÅAnordnung der Ergänzungspflegschaft Ą Familiengericht zuständig
ÅSorgeberechtigte nicht vertretungsbefugt für Entscheidungen im Strafverfahren (bspw. Nebenklage 

oder Anwaltsbeiordnung), wenn Interessenkonflikt aus anderen Gründen (§§ 1629 II, 1796 II BGB) 
(bspw. Strafverfahren gegen ein Geschwister, Stiefeltern) Ą dann Ergänzungspflegschaft für 
α±ŜǊǘǊŜǘǳƴƎ ƛƳ {ǘǊŀŦǾŜǊŦŀƘǊŜƴά ό{ǘǊŀŦŀƴǘǊŅƎŜΣ !ƴǿŀƭǘΣ t{t.Σ bŜōŜƴƪƭŀƎŜΣ ŀǳŎƘ {ŎƘƳŜǊȊŜƴǎƎŜƭŘ ƛƳ 
Adhäsionsverfahren)

Ą Stärkere Belastung für kindliche Zeug:innen

§ 52 II S. 2 StPO Ą  Wenn gesetzlicher Vertreter selbst Beschuldigter, so kann er über ZVR des Kindes nicht 
entscheiden Ą Nr. 19 III RistBV StA wirkt möglichst frühzeitig auf Anordnung einer Ergänzungspflegschaft 
hin (§ 1809 I S. 1 BGB)



S T U D I E N

Für Opferzeug:innen (Funke, 

2024) Teilstandardisierte, 
quantitative Befragung der 
zuständigen Abteilungs-
leitungen und Referent:innen 
der Landesjustizverwaltungen 
aller Bundesländer mittels 
eines Online-Fragebogens im 
Jahr 2023 (n=16)

Sicht von Kindern und 
Jugendlichen (Graf-van Kesteren, 

2015)

Teilstrukturierte Leitfaden-
interviews mit 48 Kindern und 
Jugendlichen, die Zeug:innen 
im strafrechtlichen Verfahren 
oder Beteiligte in familien-
rechtlichen Verfahren waren

Für Opferzeug:innen (Kannegießer & 

Höppner, 2025)

Ziel des Projekts: Überblick über die 
Umsetzung des Praxisleitfadens in 
Deutschland, Leitfadengestützte 
Expert:inneninterviews (35 Fachkräfte 
aus 7 Professionen: Ermittlungsrichter (ERi), 

Spruchrichter (SpRi), Staatsanwälte (StA), Polizei 
(Pol), Strafverteidigung (StV), Nebenklagevertre-
tung (NK), Psychosoziale Prozessbegleitung 
(PsyPB) in 5 Landgerichtsbezirken telefonisch 
zwischen Juli 2023 und April 2024

Sammlung guter Beispiele - 
Abfragen bei den Justiz-
ministerien der Länder (2020 & 
2021) (Graf-van Kesteren, 2021)

Zusätzlich zur Auswertung  der 
Antwortschreiben der 
Justizministerien erweiternde 
Recherchen Heranziehung der 
vom Deutschen 
Kinderhilfswerk im Rahmen 
des Kinderrechte-Index 
erhobenen Daten


